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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

I. 

Der Erlass «Steuergesetz (bGS 621.11) vom 
21. Mai 2000 (Stand 1. Januar 2021)» wird wie folgt
geändert:

Art.  8 
V. Steuerberechnung bei anteiliger Steuerpflicht

1 Steuerpflichtige Personen, die im Kanton nur für 
einen Teil ihres Einkommens und Vermögens steu-
erpflichtig sind, entrichten die Steuern für die im Kan-
ton steuerbaren Werte nach dem Steuersatz, der 
ihrem gesamten Einkommen und Vermögen ent-
spricht; steuerfreie Beträge werden ihnen anteilmäs-
sig gewährt. Vorbehalten bleibt Abs. 2. 

2 Steuerpflichtige Personen ohne steuerrechtlichen 
Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz entrichten 
die Steuern für Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten 
und Grundstücke im Kanton zu dem Steuersatz, der 
dem im Kanton erzielten Einkommen und den im 
Kanton gelegenen Vermögenswerten entspricht. Die 
Sozialabzüge und Steuerfreibeträge werden nicht 
gewährt. 

2 Steuerpflichtige Personen ohne steuerrechtlichen 
Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz entrichten 
die Steuern für Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten 
und Grundstücke im Kanton mindestens zu dem 
Steuersatz, der dem in der Schweiz erzielten Ein-
kommen und dem in der Schweiz gelegenen Vermö-
gen entspricht. Die Sozialabzüge und Steuerfreibe-
träge werden nicht gewährt. 
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

Art.  20 
2. Unselbständige Erwerbstätigkeit

1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus privatrechtlichem 
oder öffentlich-rechtlichem Arbeitsverhältnis mit Ein-
schluss der Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für 
Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienstal-
ters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, 
Trinkgelder, Tantiemen, geldwerte Vorteile aus Mit-
arbeiterbeteiligungen und andere geldwerte Vorteile. 

2 Die vom Arbeitgeber getragenen Kosten der be-
rufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliess-
lich der Umschulungskosten, stellen unabhängig von 
deren Höhe keinen anderen geldwerten Vorteil im 
Sinne von Abs. 1 dar. 

3 Kapitalabfindungen aus einer mit dem Arbeitsver-
hältnis verbundenen Vorsorgeeinrichtung oder 
gleichartige Kapitalabfindungen des Arbeitgebers 
werden nach Art. 41 besteuert. 

Art.  23b 
Kapitaleinlageprinzip

1 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und 
Zuschüssen, die von den Inhabern der Beteiligungs-
rechte nach dem 31. Dezember 1996 geleistet wor-
den sind, wird gleich behandelt wie die Rückzahlung 
von Grund- oder Stammkapital. Abs. 2 bleibt vorbe-
halten. 
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

2 Schüttet eine Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert ist, 
bei der Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinla-
gen nach Abs. 1 nicht mindestens im gleichen Um-
fang übrige Reserven aus, so ist die Rückzahlung im 
Umfang der halben Differenz zwischen der Rückzah-
lung und der Ausschüttung der übrigen Reserven 
steuerbar, höchstens aber im Umfang der in der Ge-
sellschaft vorhandenen, handelsrechtlich ausschüt-
tungsfähigen übrigen Reserven. 

3 Abs. 2 ist nicht anwendbar auf Reserven aus Kapi-
taleinlagen: 

a) die bei fusionsähnlichen Zusammenschlüssen
durch Einbringen von Beteiligungs- und Mitglied-
schaftsrechten an einer ausländischen Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft nach
Art. 72 Abs. 1 lit. c oder durch eine grenzüber-
schreitende Übertragung auf eine inländische
Tochtergesellschaft nach Art. 72 Abs. 1 lit. d nach
dem 24. Februar 2008 entstanden sind;

b) die im Zeitpunkt einer grenzüberschreitenden Fu-
sion oder Umstrukturierung nach
Art. 72 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 oder der Verlegung
des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung nach
dem 24. Februar 2008 bereits in einer ausländi-
schen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft
vorhanden waren;

c) im Falle der Liquidation der Kapitalgesellschaft
oder Genossenschaft.
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

4 Die Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss auch für 
Reserven aus Kapitaleinlagen, die für die Ausgabe 
von Gratisaktien oder für Gratisnennwerterhöhungen 
verwendet werden. 

5 Entspricht bei der Rückgabe von Beteiligungsrech-
ten an einer Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert ist, 
die Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen 
nicht mindestens der Hälfte des erhaltenen Liquida-
tionsüberschusses, so vermindert sich der steuerba-
re Anteil dieses Liquidationsüberschusses um die 
halbe Differenz zwischen diesem Anteil und der 
Rückzahlung, höchstens aber im Umfang der in der 
Gesellschaft vorhandenen Reserven aus Kapitalein-
lagen, die auf diese Beteiligungsrechte entfallen. 

6 Abs. 1 gilt für Einlagen und Aufgelder, die während 
eines Kapitalbands nach Art. 653s ff. des Obligatio-
nenrechts1) geleistet werden, nur soweit sie die 
Rückzahlungen von Reserven im Rahmen dieses 
Kapitalbands übersteigen. 

1) OR (SR 220)
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

Art.  25 
6. Einkünfte aus Vorsorge

1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus der Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenversicherung, aus Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge und aus anerkann-
ten Formen der gebundenen Selbstvorsorge, mit 
Einschluss der Kapitalabfindungen und Rückzahlun-
gen von Einlagen, Prämien und Beiträgen. 

2 Als Einkünfte aus der beruflichen Vorsorge gelten 
insbesondere Leistungen aus Vorsorgekassen, aus 
Spar- und Gruppenversicherungen sowie aus Frei-
zügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten. 

3 Einkünfte aus Leibrenten und Verpfründung sind zu 
40 Prozent steuerbar. 

3 Leibrentenversicherungen sowie Leibrenten- und 
Verpfründungsverträge sind im Umfang ihres Er-
tragsanteils steuerbar. Dieser bestimmt sich nach 
Art. 7 Abs. 2 StHG. 

Art.  27 
II. Steuerfreie Einkünfte

1 Steuerfrei sind: 

a) der Vermögensanfall infolge Erbschaft, Vermächt-
nis, Schenkung oder güterrechtlicher Auseinander-
setzung;

b) der Vermögensanfall aus rückkaufsfähiger privater
Kapitalversicherung, ausgenommen aus Freizügig-
keitspolicen. Art. 23 Abs. 1 lit. a bleibt vorbehalten;

c) die Kapitalzahlungen, die bei Stellenwechsel vom
Arbeitgeber oder von Einrichtungen der beruflichen
Vorsorge ausgerichtet werden, wenn sie die Emp-
fänger innert Jahresfrist zum Einkauf in eine Ein-
richtung der beruflichen Vorsorge verwenden;
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

d) die Unterstützungen aus öffentlichen oder privaten
Mitteln;

e) die Leistungen in Erfüllung familienrechtlicher Ver-
pflichtungen, ausgenommen die Unterhaltsbeiträge
gemäss Art. 26 lit. f;

f) der Sold für Militär- und Schutzdienst sowie das
Taschengeld für Zivildienst;

g) die Zahlung von Genugtuungssummen;

h) die Einkünfte aufgrund der Bundesgesetzgebung
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung;

i) …

j) der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zu einem Be-
trag von jährlich Fr. 5 000.– für Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Erfüllung der Kernaufga-
ben der Feuerwehr (Übungen, Pikettdienste, Kurse,
Inspektionen und Ernstfalleinsätze zur Rettung,
Brandbekämpfung, allgemeinen Schadenwehr,
Elementarschadenbewältigung und dgl.); ausge-
nommen sind Pauschalzulagen für Kader, Funkti-
onszulagen sowie Entschädigungen für administra-
tive Arbeiten und für Dienstleistungen, welche die
Feuerwehr freiwillig erbringt;

k) die Gewinne, die in Spielbanken mit Spielbanken-
spielen erzielt werden, die nach dem Bundesgesetz
über Geldspiel vom 29. September 20171) zugelas-
sen sind, sofern diese Gewinne nicht aus selbstän-
diger Erwerbstätigkeit stammen;

1) Geldspielgesetz (BGS)
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

l) die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag von 1
Million Franken aus der Teilnahme an Grossspie-
len, die nach dem BGS zugelassen sind, und aus
der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen, die
nach dem BGS zugelassen sind;

m) die Gewinne aus Kleinspielen, die nach dem BGS
zugelassen sind;

n) die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Ge-
schicklichkeitsspielen zur Verkaufsförderung, die
nach Art. 1 Abs. 2 lit. d und e BGS diesem nicht un-
terstehen, sofern die Grenze von Fr. 1 000.– nicht
überschritten wird.

o) Einkünfte aufgrund des Bundesgesetzes über
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose1).

Art.  30 
3. Selbständige Erwerbstätigkeit
a) Allgemeines

1 Bei selbständiger Erwerbstätigkeit werden die ge-
schäfts- oder berufsmässig begründeten und ver-
buchten Kosten abgezogen. 

2 Dazu gehören insbesondere: 

a) die geschäftsmässig begründeten Abschreibun-
gen, Rückstellungen und Wertberichtigungen;

b) die notwendigen Rücklagen für Forschungs- und
Entwicklungsaufträge an Dritte bis zu 10 Prozent
des steuerbaren Geschäftsertrags, insgesamt je-
doch höchstens bis zu 1 Million Franken;

1) ÜLG (SR 837.2)
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

c) die eingetretenen Verluste auf dem Geschäftsver-
mögen;

d) die Beiträge und Zuwendungen an Vorsorgeein-
richtungen zugunsten des eigenen Personals, so-
fern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlos-
sen ist;

e) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiter-
bildung, einschliesslich Umschulungskosten, des
eigenen Personals;

f) …

g) …

h) die Zinsen auf Geschäftsschulden sowie Zinsen,
die auf Beteiligungen nach Art. 21 Abs. 2 entfallen;

i) gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie keinen
Strafzweck haben.

3 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand 
gehören insbesondere: 

a) Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinn des
schweizerischen Strafrechts;

b) Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten
oder als Gegenleistung für die Begehung von Straf-
taten;

c) Bussen (inkl. Steuerbussen und Strafsteuern) und
Geldstrafen;

d) finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie ei-
nen Strafzweck haben.

2000.278, 2. Lesung - Beilage 2.2
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

4 Sind Sanktionen nach Abs. 3 lit. c und d von einer 
ausländischen Straf- oder Verwaltungsbehörde ver-
hängt worden, so sind sie abziehbar, wenn: 

a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre
public verstösst; oder

b) die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass
sie alles Zumutbare unternommen hat, um sich
rechtskonform zu verhalten.

Art.  35 
5. Allgemeine Abzüge

1 Von den Einkünften werden abgezogen: 

a) die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach
Art. 23, 23a und 24 steuerbaren Vermögenserträge
zuzüglich weiterer Fr. 50 000.–;

b) die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der be-
zahlten Leibrenten;

b) die dauernden Lasten sowie der Ertragsanteil im
Sinne von Art. 7 Abs. 2 lit. c StHG der Leistungen
aus Leibrenten- und aus Verpfründungsverträgen;

c) die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, ge-
richtlich oder tatsächlich getrennt lebenden Ehegat-
ten sowie die Unterhaltsbeiträge an einen Elternteil
für die unter dessen elterlicher Sorge oder Obhut
stehenden Kinder, nicht jedoch Leistungen in Erfül-
lung anderer familienrechtlicher Unterhalts- oder
Unterstützungspflichten;

d) die gemäss Gesetz, Statuten oder Reglement ge-
leisteten Einlagen, Prämien und Beiträge zum Er-
werb von Ansprüchen aus der Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung und aus Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge;

2000.278, 2. Lesung - Beilage 2.2
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

e) die Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb
von vertraglichen Ansprüchen aus anerkannten
Formen der gebundenen Selbstvorsorge im Sinn
und im Umfang von Art. 82 des Bundesgesetzes
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und In-
validenvorsorge1);

f) die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatz-
ordnung, die Arbeitslosenversicherung und die ob-
ligatorische Unfallversicherung;

g) die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-
, die Kranken- und die nicht unter lit. f fallende Un-
fallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapita-
lien der steuerpflichtigen Person und der von ihr
unterhaltenen Personen, bis zum Gesamtbetrag
von Fr. 4 000.– für in ungetrennter Ehe lebende,
und von Fr. 2 000.– für die übrigen steuerpflichtigen
Personen. Für jedes Kind, für welches die steuer-
pflichtige Person einen Abzug gemäss Art. 38 gel-
tend machen kann, erhöhen sich diese Abzüge um
Fr. 1 000.–;

g) die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-
, die Kranken- und die nicht unter lit. f fallende Un-
fallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapita-
lien der steuerpflichtigen Person und der von ihr
unterhaltenen Personen, bis zum Gesamtbetrag
von Fr. 5 400.– für in ungetrennter Ehe lebende,
und von Fr. 2 700.– für die übrigen steuerpflichtigen
Personen. Für jedes Kind, für welches die steuer-
pflichtige Person einen Abzug gemäss Art. 38 gel-
tend machen kann, erhöhen sich diese Abzüge um
Fr. 1 000.–;

1) BVG (SR 831.40)
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

h) Leben Ehegatten in rechtlich und tatsächlich unge-
trennter Ehe, werden vom niedrigeren Erwerbsein-
kommen, das ein Ehegatte unabhängig vom Beruf,
Geschäft oder Gewerbe des anderen Ehegatten
erzielt, 10 Prozent, jedoch mindestens Fr. 2 400.–
und höchstens Fr. 5 000.– abgezogen. Als Er-
werbseinkommen gelten die steuerbaren Einkünfte
aus unselbständiger oder selbständiger Erwerbstä-
tigkeit abzüglich der Aufwendungen nach den
Art. 29–33 und der allgemeinen Abzüge nach
Art. 35 lit. d–f. Bei erheblicher Mitarbeit eines Ehe-
gatten im Beruf, Geschäft oder Gewerbe des ande-
ren Ehegatten oder bei gemeinsamer selbständiger
Erwerbstätigkeit wird jedem Ehegatten die Hälfte
des gemeinsamen Erwerbseinkommens zugewie-
sen. Eine abweichende Aufteilung ist vom Ehepaar
nachzuweisen.

i) die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens Fr.
10 000.–, für die Drittbetreuung jedes Kindes, wel-
ches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und
mit der steuerpflichtigen Person, die für seinen Un-
terhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit die-
se Kosten in direktem kausalem Zusammenhang
mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbs-
unfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen;

i) die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens Fr.
25 000.–, für die Drittbetreuung jedes Kindes, wel-
ches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und
mit der steuerpflichtigen Person, die für seinen Un-
terhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit die-
se Kosten in direktem kausalem Zusammenhang
mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbs-
unfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen;

j) die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zu
einem Gesamtbetrag von Fr. 10 000.– an politische
Parteien, die:

1. im Parteienregister nach Art. 76a des Bundesge-
setzes über die politischen Rechte eingetragen
sind,

2. in einem kantonalen Parlament vertreten sind, oder
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- 12 -

Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

3. in einem Kanton bei den letzten Wahlen des kan-
tonalen Parlaments mindestens 3 Prozent der
Stimmen erreicht haben.

k) von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme
an Geldspielen, welche nicht nach
Art. 27 Abs. 1 lit. k–n steuerfrei sind, werden 5 Pro-
zent, jedoch höchstens Fr. 5 000.–, als Einsatzkos-
ten abgezogen; von den einzelnen Gewinnen aus
der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen nach
Art. 27 Abs. 1 lit. l werden die vom Online-
Spielerkonto abgebuchten Spieleinsätze im Steuer-
jahr, jedoch höchstens Fr. 25 000.– abgezogen;

l) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiter-
bildung, einschliesslich der Umschulungskosten,
bis zum Gesamtbetrag von Fr. 12 000.– pro steu-
erpflichtige Person, sofern:

1. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vor-
liegt, oder

2. das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich nicht
um die Ausbildungskosten bis zum ersten Ab-
schluss auf der Sekundarstufe II handelt.

Art.  39a 
1a. Ausgleich der Folgen der kalten Progression

1 Bei der Steuer vom Einkommen der natürlichen 
Personen werden die Folgen der kalten Progression 
durch eine gleichmässige Anpassung der Tarifstufen 
sowie der in Art. 35 lit. g–i und der in Art. 38 Abs. 1 
genannten Abzüge vom Einkommen ausgeglichen. 
Die Beträge sind auf Fr. 100.– auf- oder abzurunden. 

1 Bei der Steuer vom Einkommen der natürlichen 
Personen werden die Folgen der kalten Progression 
durch eine gleichmässige Anpassung der Tarifstufen 
sowie der in Art. 35 lit. g–l und der in Art. 38 Abs. 1 
genannten Abzüge vom Einkommen ausgeglichen. 
Die Beträge sind auf Fr. 100.– auf- oder abzurunden. 

2000.278, 2. Lesung - Beilage 2.2
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

2 Die Kantonale Steuerverwaltung passt die Tarifstu-
fen und Abzüge an, wenn der Landesindex der Kon-
sumentenpreise um mindestens 3,0 Prozent seit der 
letzten Anpassung gestiegen ist. 

2 Der Regierungsrat passt die Tarifstufen und Abzü-
ge an, wenn der Landesindex der Konsumentenprei-
se um mindestens 3,0 Prozent seit der letzten An-
passung gestiegen ist. 

3 Massgebend ist der Indexstand am 30. Juni vor 
Beginn der Steuerperiode, ausgehend vom Index-
stand am 31. Dezember 2010. 

4 … 

5 … 

6 … 

Art.  58 
I. Begriff der juristischen Person

1 Als juristische Personen werden besteuert: 

a) die Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften,
Kommanditaktiengesellschaften, Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, Investmentgesellschaften
mit festem Kapital nach Art. 110 des Kollektivanla-
gengesetzes1) und die Genossenschaften;

b) die Vereine, die Stiftungen und die übrigen juristi-
schen Personen.

2 Den übrigen juristischen Personen gleichgestellt 
sind die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem 
Grundbesitz nach Art. 58 des Kollektivanlagengeset-
zes2). 

2 Den übrigen juristischen Personen gleichgestellt 
sind die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem 
Grundbesitz nach Art. 58 oder Art. 118a des Kol-
lektivanlagengesetzes. 

1) KAG (SR 951.31)
2) KAG (SR 951.31)
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
24. Januar 2023

3 Ausländische juristische Personen sowie aufgrund 
wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtige aus-
ländische Handelsgesellschaften und andere aus-
ländische Personengesamtheiten ohne juristische 
Persönlichkeit werden den inländischen juristischen 
Personen gleichgestellt, denen sie rechtlich oder tat-
sächlich am ähnlichsten sind. 

Art.  70 
2. Geschäftsmässig begründeter Aufwand

1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehö-
ren auch: 

a) die eidgenössischen, kantonalen und kommunalen
Steuern;

b) die Beiträge und Zuwendungen an Vorsorgeein-
richtungen zugunsten des eigenen Personals, so-
fern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlos-
sen ist;

c) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen
Vermögenswerten bis zu 20 Prozent des Reinge-
winnes an juristische Personen mit Sitz in der
Schweiz, die im Hinblick auf öffentliche oder auf
ausschliesslich gemeinnützige Zwecke von der
Steuerpflicht befreit sind, sowie an Bund, Kantone,
Gemeinden und deren Anstalten;

d) die Rabatte, Skonti, Umsatzbonifikationen und
Rückvergütungen auf dem Entgelt für Lieferungen
und Leistungen sowie zur Verteilung an die Versi-
cherten bestimmte Überschüsse von Versiche-
rungsgesellschaften;
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Geltendes Recht 
Beschluss Kantonsrat, 1. Lesung, 
31. Oktober 2022

Entwurf Regierungsrat, 2. Lesung, 
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e) die notwendigen Rücklagen für Forschungs- und
Entwicklungsaufträge an Dritte bis zu 10 Prozent
des steuerbaren Gewinns, insgesamt jedoch
höchstens bis 1 Million Franken;

f) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiter-
bildung, einschliesslich Umschulungskosten, des
eigenen Personals;

g) gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie kei-
nen Strafzweck haben.

2 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand 
gehören insbesondere: 

a) Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinn des
schweizerischen Strafrechts;

b) Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten
oder als Gegenleistung für die Begehung von Straf-
taten;

c) Bussen (inkl. Steuerbussen und Strafsteuern);

d) finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie ei-
nen Strafzweck haben.

3 Sind Sanktionen nach Abs. 2 lit. c und d von einer 
ausländischen Straf- oder Verwaltungsbehörde ver-
hängt worden, so sind sie abziehbar, wenn:  

a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre
public verstösst; oder

b) die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass
sie alles Zumutbare unternommen hat, um sich
rechtskonform zu verhalten.
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Art.  77 
III. Steuerberechnung
1. Kapitalgesellschaften und Genossenschaften

1 Der steuerbare Gewinn von Kapitalgesellschaften 
und Genossenschaften wird gesamthaft mit 
6.5 Prozent besteuert. 

2 Der Steuersatz wird bei Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften, die in ein internationales Kon-
zernverhältnis eingebunden sind, unter Berücksichti-
gung der direkten Bundessteuer auf die vom auslän-
dischen Staat akzeptierte minimale Steuerbelastung 
angehoben. 

Art.  85 
IV. Verteilung

1 Der Ertrag der Gewinnsteuer der juristischen Per-
sonen fällt im Umfang von 55 Prozent an die Ge-
meinde. 

1 Der Ertrag der Gewinnsteuer der juristischen Per-
sonen fällt im Umfang von 50 Prozent an die Ge-
meinde. 

2 … 

Art.  90 
II. Steuerberechnung

1 Die einfache Steuer beträgt 0.065 Promille des 
steuerbaren Eigenkapitals; vorbehalten bleibt Abs. 2. 

1 Die einfache Steuer beträgt 0.065 Promille des 
steuerbaren Eigenkapitals. Der Tarif beginnt für im 
Kanton nach Art. 59 persönlich zugehörige juristische 
Personen bei Fr. 120.–. Für im Kanton nach Art. 60 
wirtschaftlich zugehörige juristische Personen be-
ginnt der Tarif bei Fr. 70.–. 

a) …

b) …
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2 Die Kapitalsteuer beträgt mindestens Fr. 900.–. 2 Aufgehoben. 

3 Eigenkapital der Vereine, Stiftungen und übrigen 
juristischen Personen, einschliesslich der kollektiven 
Kapitalanlagen, unter Fr. 50 000.– wird nicht besteu-
ert. 

Art.  93 
Bemessung des Reingewinnes

1 Der steuerbare Reingewinn bemisst sich nach dem 
Ergebnis der Steuerperiode. 

1bis Lautet der Geschäftsabschluss auf eine ausländi-
sche Währung, ist der steuerbare Reingewinn in 
Franken umzurechnen. Massgebend ist der durch-
schnittliche Devisenkurs (Verkauf) der Steuerperio-
de. 

2 Wird eine juristische Person aufgelöst oder verlegt 
sie ihren Sitz, die Verwaltung, einen Geschäftsbe-
trieb oder eine Betriebsstätte ins Ausland, werden 
die aus nicht versteuertem Gewinn gebildeten stillen 
Reserven zusammen mit dem Reingewinn des letz-
ten Geschäftsjahrs besteuert. 

Art.  94 
Bemessung des Eigenkapitals

1 Das steuerbare Eigenkapital bemisst sich nach dem 
Stand am Ende der Steuerperiode. 

2 Bei über- oder unterjährigen Geschäftsabschlüssen 
bestimmt sich die Höhe der Kapitalsteuer nach der 
Dauer des Geschäftsjahres. 
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3 Lautet der Geschäftsabschluss auf eine ausländi-
sche Währung, ist das steuerbare Eigenkapital in 
Franken umzurechnen. Massgebend ist der Devi-
senkurs (Verkauf) am Ende der Steuerperiode. 

Art.  157 
Akteneinsicht

1 Steuerpflichtige Personen sind berechtigt, in die 
von ihnen eingereichten oder unterzeichneten Akten 
des laufenden Veranlagungsverfahrens Einsicht zu 
nehmen. 

2 Die übrigen Akten stehen der steuerpflichtigen Per-
son nach Ermittlung des Sachverhalts offen, soweit 
dem schutzwürdigen Interesse an der Einsicht nicht 
überwiegende öffentliche oder private Interessen 
entgegenstehen. 

3 Wird einer steuerpflichtigen Person die Einsicht-
nahme in ein Aktenstück verweigert, darf darauf zu 
deren Nachteil nur abgestellt werden, wenn ihr von 
dem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder 
schriftlich Kenntnis und ausserdem Gelegenheit ge-
geben worden ist, sich zu äussern und Gegenbe-
weismittel zu bezeichnen. 

4 … 

5 Auf Ersuchen der steuerpflichtigen Person bestätigt 
die Kantonale Steuerverwaltung die Verweigerung 
der Akteneinsicht durch eine Verfügung, die durch 
Beschwerde angefochten werden kann. 
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Art.  160a 
Elektronisches Verfahren

1 Das Verfahren kann elektronisch geführt werden. 
Dabei sind die Authentizität und die Integrität der Da-
tenübermittlung sicherzustellen. 

2 Die Steuererklärung samt Beilagen kann elektro-
nisch eingereicht werden. Anstelle der persönlichen 
Unterzeichnung hat die steuerpflichtige Person elekt-
ronisch zu bestätigen, dass ihre Angaben vollständig 
und wahrheitsgetreu sind. 

3 Verfügungen und Dokumente können der steuer-
pflichtigen Person mit deren Einverständnis in elekt-
ronischer Form zugestellt werden. 

4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten. 

Art.  161 
I. Verfahrenspflichten der steuerpflichtigen Personen
1. Steuererklärung

1 Die steuerpflichtigen Personen werden durch öf-
fentliche Bekanntgabe oder Zustellung des amtlichen 
Formulars aufgefordert, die Steuererklärung einzu-
reichen. Wer kein Formular erhält, muss es bei der 
zuständigen Behörde verlangen. 

2 Die steuerpflichtige Person muss die Steuererklä-
rung wahrheitsgemäss und vollständig ausfüllen, 
persönlich unterzeichnen und samt den vorgeschrie-
benen Beilagen fristgemäss der zuständigen Behör-
de einreichen. 
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3 Die Steuerdeklaration sowie zusätzliche Hinweise 
müssen ausschliesslich in den dafür vorgesehenen 
Formularfeldern erfolgen. Ausserhalb dieser Formu-
larfelder angebrachte Hinweise und Angaben gelten 
als nicht erfolgt und nicht aktenkundig. 

Art.  165 
II. Pflichten von Drittpersonen
1. Bescheinigungspflichten

1 Gegenüber der steuerpflichtigen Person sind zur 
Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflich-
tet: 

a) Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer;

b) Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe,
Verzinsung und Sicherstellung von Forderungen;

c) Versicherer über den Rückkaufswert von Versiche-
rungen und über die aus dem Versicherungsver-
hältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistun-
gen;

c) Versicherer über den Rückkaufswert von Versiche-
rungen und über die aus dem Versicherungsver-
hältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistun-
gen; bei Leibrentenversicherungen, die dem Versi-
cherungsvertragsgesetz1) unterstehen, müssen sie
zusätzlich einen Ausweis nach Art.127 Abs.1 lit. c
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteu-
er2) erstellen;

d) Treuhänder, Vermögensverwalter, Pfandgläubiger,
Beauftragte und andere Personen, die Vermögen
der steuerpflichtigen Person in Besitz oder in Ver-
waltung haben oder hatten, über dieses Vermögen
und seine Erträgnisse;

1) VVG (SR 221.229.1)
2) DBG (SR 642.11)
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e) Personen, die mit der steuerpflichtigen Person
Geschäfte tätigen oder getätigt haben, über die
beiderseitigen Ansprüche und Leistungen.

2 Reicht die steuerpflichtige Person die nötigen Be-
scheinigungen nicht ein, kann sie die Steuerbehörde 
von Drittpersonen einfordern. Das gesetzlich ge-
schützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten. 

Art.  167 
3. Meldepflichten

1 Den Veranlagungsbehörden müssen für jede Steu-
erperiode eine Bescheinigung einreichen: 

a) juristische Personen über die den Mitgliedern der
Verwaltung und anderer Organe ausgerichteten
Leistungen; Stiftungen reichen zusätzlich eine Be-
scheinigung über die ihren Begünstigten erbrachten
Leistungen ein;

b) Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und der
gebundenen Selbstvorsorge über die den Vorsor-
genehmern oder Begünstigten erbrachten Leistun-
gen;

c) einfache Gesellschaften und Personengesellschaf-
ten über alle Verhältnisse, die für die Veranlagung
der Teilhaber von Bedeutung sind, insbesondere
über ihren Anteil an Einkommen und Vermögen der
Gesellschaft.

d) die Arbeitgeber über die geldwerten Vorteile aus
echten Mitarbeiterbeteiligungen sowie über die Zu-
teilung und die Ausübung von Mitarbeiteroptionen.
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e) die Arbeitslosenkassen über ausgerichtete Leis-
tungen.

2 Kollektive Kapitalanlagen müssen den Veranla-
gungsbehörden für jede Steuerperiode eine Be-
scheinigung über alle Verhältnisse einreichen, die für 
die Besteuerung des direkten Grundbesitzes und 
dessen Erträge massgeblich sind. 

Art.  188a 
Bundesgericht

1 Gegen den Entscheid des Obergerichts können die 
steuerpflichtige Person, die Eidgenössische Steuer-
verwaltung und die Kantonale Steuerverwaltung 
nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes1) Be-
schwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 
erheben.  

Art.  205 
III. Schlussrechnung

1 Die Schlussrechnung wird der steuerpflichtigen 
Person nach Vornahme der Veranlagung zugestellt. 
Sie kann mit der Eröffnung der Veranlagung verbun-
den werden. 

2 Wird gegen die Veranlagung Einsprache erhoben, 
gilt die Schlussrechnung als aufgehoben. Eine neue 
Schlussrechnung wird der steuerpflichtigen Person 
nach dem Entscheid über die Veranlagung zuge-
stellt. Sie kann mit der Eröffnung des Entscheides 
verbunden werden. 

2 Aufgehoben. 

1) BGG (SR 173.110)
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3 Wird gegen den Entscheid über die Veranlagung 
Beschwerde erhoben, gilt die Schlussrechnung als 
aufgehoben. Eine neue Schlussrechnung wird der 
steuerpflichtigen Person nach Abschluss des 
Rechtsmittelverfahrens zugestellt. 

3 Aufgehoben. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Diese Änderung untersteht dem fakultativen Refe-
rendum. 
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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